
- Amtliche Bekanntmachung - 

 
DIE GEMEINDEWAHLLEITERIN            34560 Fritzlar, 28.04.2026 
FÜR DIE STADT FRITZLAR             Rathaus, Zwischen den Krämen 7 
 
 

Kommunalwahlen am 15. März 2026 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über die Gültigkeit der Wahlen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fritzlar hat in ihrer konstituierenden Sitzung am 
23. April 2026 durch einstimmigen Beschluss die am 15. März 2026 durchführten Kommunalwah-
len im Wahlkreis Fritzlar, das heißt die Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fritzlar 
und die Wahlen der Ortsbeiräte der zehn Stadtteile der Stadt Fritzlar gemäß § 26 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes (KWG) für gültig erklärt. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 57 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung (KWO) öffentlich be-
kannt gegeben. 
 
 
gez. 
 
Kellner 
 
 


